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Kein Freitod in Krankenheimen
Einschrinkung der Willensfreiheit eines Patienten *

Manchmal dussert in einem stddtischen Krankenheim oder einem Spital ein Patient den Wunsch, er méchte sterben. In
der Regel widersetzen sich die Arzte einem solchen Begehren nicht. Allerdings wird sich der Arzt nur dazu bereit finden, auf
lebensverlingernde Massnahmen zu verzichten, weitergehende «Sterbehilfe» leistet er nicht. Ebenfalls nicht zugelassen

wird, dass Dritte einem Patienten den Freitod ermoglichen.

Akzeptierte Wiinsche

Nach Auskunft von Chefarzt Albert Wettstein, Leiter des
Stadtédrztlichen Dienstes in Ziirich, kommt es hie und da
vor, dass ein Patient dem Wunsch zu sterben Ausdruck
gibt. Meistens aber, fligt er bei, ist das Aussprechen eines
solchen Wunsches eher als Apell an die Mitmenschen zu
verstehen, wie bei anderen Menschen auch, die Selbst-
mordabsichten dussern. Ein Appell, zu helfen in einer
Lage, die als unertréaglich empfunden wird. Laut Wettstein
sucht man in einem solchen Fall die Lebensbedingungen
des Patienten zu verbessern; moglicherweise lassen sich
seine Schmerzen lindern, er erhélt die Hilfe eines Psychia-
ters, oder man kann einen Menschen herbitten, der sich der
Sorgen des Patienten um Krankheit und Tod annimmt,
vielleicht den Seelsorger oder eine andere Person, die sich
fiir diesen Dienst zur Verfligung stellt.

Sterbebegleitung heisst dann, den Patienten so weit zu
begleiten und ihm beizustehen, bis er eines natiirlichen
Todes stirbt. Dabei ist es durchaus die Pflicht des Arztes,
den Willen des Patienten zu achten, wenn dieser beispiels-
weise auflebensverldngernde Massnahmen verzichten will,
weil er nicht, an hochtechnische Maschinen angeschlossen,
dahinvegetieren will, sondern in Ruhe sterben mochte.
Akzeptiert wird auch, wenn ein Patient keine Medikamen-
te mehr einnehmen will oder wenn er sich einer Operation
widersetzt. Wenn er beschliesst, auf Essen und Trinken zu
verzichten, wird er nicht zwangsernahrt. Er sei ein vehe-
menter Verfechter der Patientenrechte, betont Wettstein.

Aussprache eines Verbots

Nun ist aber die Frage aktuell geworden, ob man einem
Patienten in einem Krankenheim die Moglichkeit geben
sollte, freiwillig, durch die Einnahme eines entsprechenden
Mittels, aus dem Leben zu scheiden. Und hier sprachen
die entscheidenden Instanzen ein Nein aus. Die Selbstto-
tung will man in einer stddtischen Institution nicht
zulassen, auch wenn die Beweggriinde, die zu einem
solchen Wunsch fliihren kénnen, grundséitzlich durchaus
anerkannt werden konnen.

Konkret mit dieser Frage konfrontiert wurden in Ziirich
die Leitung eines Krankenheims, der Stadtéirztliche Dienst
und der Vorstand des Gesundheits- und Wirtschaftsamts,
Stadtrat Wolfgang Nigg, als eine Frau, die im Laufe eines

* Abdruck aus «Neue Zircher Zeitung» («NZZ») vom 21. Juli
1987.
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lange dauernden Prozesses mit dem Leben abgeschlossen
hatte, mit Hilfe der Exit, Vereinigung fiir humanes
Sterben, aus dem Leben zu scheiden wiinschte. Die
Patientin war voll urteilsfahig, und sie hatte sich diesen
Schritt reiflich tiberlegt; es handelte sich also nicht um
einen in einer voriibergehenden Depression gefassten
Entschluss. Hatten unter diesen Umstdnden die fiir das
Krankenheim Verantwortlichen das Recht oder die Pflicht,
die Selbsttotung zu verhindern?

Es war ihnen klar, dass sie mit einem Verbot ganz massiv
in die Entscheidungsbefugnis eines Menschen eingriffen,
die Willensfreiheit eines Patienten beschriankten. Aus
rechtlicher Sicht war ebenso klar, dass in diesem Fall die
Selbsttotung hétte zugelassen werden konnen. Wie vom
Ersten Staatsanwalt des Kantons Ziirich, Bruno Trinkler,
zu erfahren war, geht ein Mitarbeiter von Exit straflos aus,
der dem Patienten die tddliche Droge zur Verfligung stellt,
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sofern geniigend klar ist, dass der Patient aus eigenem
Willen aus dem Leben zu scheiden wiinscht. Dieser Wille
kann aufeinem speziell von Exit ausgearbeiteten Formular
ausgedriickt sein; es muss auch bestdtigt werden, dass der
Entschluss im Zustand voller Urteilsfahigkeit gefasst wor-
den ist.

Immerhin wird ein solcher Freitod, wie jeder «ausserge-
wohnlichey Todesfall, polizeilich abgekldrt. Unter Strafe
gestellt ist Beihilfe zum Selbstmord nur dann, wenn diese
aus selbstsiichtigen Beweggriinden erfolgen sollte, ebenso
Totung auf Verlangen. Die «Hilfestellung» von Exit fallt
aber nicht unter diese Bestimmungen.

Personal im Zwiespalt

Die rechtlichen Gegebenheiten wiirden also einen Freitod
in einem Krankenheim durchaus zulassen. Und trotzdem
hat sich Stadtrat Nigg, nach Riicksprache mit massgeben-
den Fachleuten, gegen den Wunsch jener Frau gewandt.
Fiir ihn stand, wie er erwédhnt, im Vordergrund, dass das
Personal nicht in eine Auseinandersetzung um die Sterbe-
hilfe gezogen werden sollte. Aufgabe der Arzte und des
Pflegepersonals ist es, zu heilen und zu pflegen.

Die Ankiindigung eines Selbstmordes hat denn auch die
Mitarbeiter im betroffenen Krankenheim in einen heftigen
Zwiespalt versetzt. Einerseits war das Begehren der Patien-
tin nicht uneinfiihlbar, doch auf der andern Seite wider-
strebte es dem zum Helfen verpflichteten Personal, einen
Suizid zuzulassen. Wie Chefstadtarzt Wettstein erwahnte,
wurde die Mitteilung, dass eine SelbsttGtung nicht erlaubt
werde, von den Mitarbeitern in der Regel mit Erleichterung
aufgenommen. Die Patientin freilich nahm von dem
Entscheid mit Bedauern Kenntnis, wire sie doch gerne in
der ihr vertraut gewordenen Umgebung gestorben. Da sie
an ihrem Sterbewunsch festhielt, erwirkte sie den Austritt
aus dem Krankenheim und starb an einem fremden Ort.

Bedauern bei Exit

Wie dazu von einem Vorstandsmitglied von Exit zu
erfahren war, wird dieser Ausgang von der Vereinigung
ebenfalls bedauert. Ein Stiick weit hat man aber auch
Verstindnis fir die Haltung der Behdrden. Dass die
Durchfiihrung eines Freitods aber «ansteckend» wirken
konnte, wie das von seiten der Behorden und der Verwal-
tung befiirchtet wurde, sei mindestens zweifelhaft. Es wiire
sehr wiinschenswert, wenn Sterbewillige oder Sterbende in
einer moglichst «stimmigen» Atmosphire sterben konn-
ten, also dort, wo sie «daheim» seien, unter Umstdnden
also in einem Krankenheim. Exit suche schon seit einiger
Zeit nach der Moglichkeit, im Raume Ziirich eine Art
«Sterbehospizy zu verwirklichen, ein Heim, in dem der
Sterbebegleitung ein hoher Stellenwert zukommen sollte.
Freitodbegleitung sei librigens, wurde festgehalten, nur ein
kleiner Teil der Aktivitdt der Vereinigung, Hauptanliegen
sei es, daflir zu sorgen, dass todkranke Patienten in Wiirde
und Ruhe ihr Leben beenden konnten.

Der Fall dieser Frau ist auch fiir Exit der erste derartige
Fall. Nach den Worten des Direktionssekretirs der Kanto-
nalen Gesundheistdirektion, Herbert Briitsch, sahen sich
die kantonalen Stellen bisher noch nie mit einer dhnlichen
Situation konfrontiert. Auch fiir ihn ist es aber klar, dass

Richtlinien der Akademie
der medizinischen Wissenschaften

Zu den Pflichten des Arztes und des Pflegepersonals,
welche Heilen, Helfen und Lindern von Leiden als
hohes Ziel umfassen, gehort auch, dem Sterbenden
bis zu seinem Tode zu helfen. Diese Hilfe besteht in
Behandlung, Beistand und Pflege.

In bezug auf die Behandlung ist der Wille des
urteilsfihigen Patienten nach dessen gehoriger Auf-
kldrung zu respektieren, auch wenn er sich nicht mit
medizinischen Indikationen deckt.

Beim bewusstlosen oder sonst urieilsunfihigen Pa-
tienten dienen medizinische Indikationen als Beur-
teilungsgrundlage fiir das drztliche Vorgehen im
Sinne einer Geschiftsfiihrung ohne Auftrag. Hin-
weise auf den mutmasslichen Willen des Patienten
sind dabei zu beriicksichtigen. Dem Patienten
nahestehende Personen miissen angehort werden;
rechtlich aber liegt die letzte Entscheidung beim
Arzt. Ist der Patient unmiindig oder entmiindigt, so
darf die Behandlung nicht gegen den Willen der
Eltern oder des Vormundes eingeschrinkt oder
abgebrochen werden.

Bestehen bei einem auf den Tod Kranken oder
Verletzten Aussichten auf eine Besserung, kehrt der
Arzt diejenigen Massnahmen vor, welche der mogli-
chen Heilung und Linderung des Leidens dienen.

Beim Sterbenden, auf den Tod Kranken oder
lebensgefdhrlich Verletzten, bei dem das Grundlei-
den mit infauster Prognose einen irreversiblen
Verlauf genommen hat und der kein bewusstes und
umweltbezogenes Leben mit eigener Personlich-
keitsgestaltung wird flihren konnen, lindert der Arzt
die Beschwerden. Er ist aber nicht verpflichtet, alle
der Lebensverlangerung dienenden therapeutischen
Moglichkeiten einzusetzen.

ein Suizid in einer kantonalen Institution des Gesundheits-
wesens nicht zugelassen werden diirfte. In bezug auf
Sterbehilfe sind ndmlich gemaéss der Krankenhausverord-
nung die Richtlinien der Schweizerischen Akademie der
medizinischen Wissenschaften (siehe Kasten) verbindlich.

Eine Verfiigung

Fiir die stadtischen Spitdler, Krankenheime und die
weiteren Einrichtungen des stadtischen Gesundheits- und
Wirtschaftsamts wird nun eine Verfligung erlassen, in der
klar festgehalten ist, dass die Durchfiihrung einer Selbstto-
tung unter Bethilfe einer Organisation wie Exit nicht
erlaubt sei. Diese Bestimmung, die sich also nicht auf das
Strafrecht abstiitzt, sondern verhindern soll, dass in bezug
auf die Frage der Sterbehilfe in den Krankenhiusern
unerwiinschte Spannungen entstehen, ist zum Beispiel
auch fir die Drogenstation im Hinblick auf Aids-Kranke
von Bedeutung. Stadtrat Nigg, der flir sein Vorgehen die
Zustimmung des gesamten Stadtrats erhalten hat, erwar-
tet, dass diese Verfligung zu Diskussionen dariiber Anlass
gebe, ob man es einem Patienten in einer stadtischen
Institution verwehren darf, nach reiflicher Uberlegung und
aus eigenem Willen aus dem Leben zu scheiden.

A. Borter

21
[§S]
n



	Kein Freitod in Krankenheimen : Einschränkung der Willensfreiheit eines Patienten

